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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 91 SGB V vom 15. Dezember 2022 
hier:  Änderung der Verfahrensordnung: 
 Änderung des 5. Kapitels – Ergänzungen im Verfahren einer anwendungsbegleitenden  
 Datenerhebung nach § 35a Absatz 3b Satz 1 und Satz 10 SGB V sowie der Beschränkung  
 der Versorgungsbefugnis nach § 35a Absatz 3b Satz 2 SGB V 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 91 Absatz 4 Satz 2 SGB V vorgelegte o. a. Beschluss vom 15. Dezember 

2022 über eine Änderung der Verfahrensordnung wird genehmigt. 

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

Der Gemeinsame Bundesausschuss wird gebeten zu prüfen, ob die Frist zur Vorlage von 

Studienprotokoll und statistischem Analyseplan bei Inanspruchnahme einer Beratung verlängert 

werden sollte, um eine sachgerechte Umsetzung durch die pharmazeutische Industrie zu 

gewährleisten.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Dr. Josephine Tautz 
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